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Zuschrift
Personal -Mangel selbstgemacht!? 
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Editorial  
Wohnkrise, Aufrüstung, Sparpolitik, Verschärfungen 
im Asylbereich, Aktivierungspolitik. Diese Aufzählung 
zeichnet kein schönes Bild der gegenwärtigen Situa-
tion. Die vorliegende Kriso-Plattform stellt mit ihren 
Inhalten nahezu ein Spiegelbild der aktuellen Welt-
lage dar. In den unterschiedlichen Artikeln  wird deut-
lich, dass in der Schweiz zunehmend Verschlechterun-
gen der Lebensbedingungen drohen ɀ oder diese 
schon eingetreten sind. Hierbei stehen besonders die 
Adressat:innen der Sozialen Arbeit im Vordergrund. 
Mit einer Bezahlkarte soll den Geflüchteten das Leben 
noch schwieriger gemacht werden, als es eh schon ist 
ɀ und die Wohnkrise ist omnipräsent. Die Beiträge der 
AG Sozialpädagogik und der Trotzphase zeigen aber 
auch auf, dass Professionelle der Sozialen Arbeit auch 
mit Gegenwehr rechnen müssen, wenn sie sich für die 
eigenen Konditionen einsetzen. Unsere Arbeit soll si-
cher nicht plötzlich besser bezahlt werden. Gegen 
diese insgesamt eher unerfreulichen Tendenzen kann 
sich kritische Soziale Arbeit nicht alleine wehren. Sie 

muss es im Bündnis mit anderen gesellschaftlichen 
Kräften tun. Daher haben wir zwei Gastartikel und die 
vorliegende Ausgabe mit vielen Fotos von Demonstra-
tionen und Mobilisierungen in der ganzen Deutsch-
schweiz illustriert. Der politische Kampf soll durchaus 
lustvoll geführt sein. In der Heftmitte findet sich aus 
diesem Grund ein interessantes Quiz: Welcher Streik-
typ bist eigentlich Du? Diese Frage wird spätestens 
dann Relevanz erhalten, wenn der 14. Juni 2027 näher 
rückt. «Es wird gross» verkünden Aufkleber in der 
Stadt heute schon. Darum sollten wir es uns wahr-
scheinlich schon heute dick in die Agenda schreiben. 
So dass wir uns mit anderen gesellschaftlichen Kräf-
ten verbinden und uns gegen Wohnkrise, Aufrüstung, 
Sparpolitik, Verschärfungen im Asylpolitik  oder Akti-
vierungspolitik wehren können. 

 

 

Kriso Plattform?  
«Kriso» ist die Abkürzung für kritische Soziale Arbeit. 

Wir sind Sozialarbeitende aus der Deutschschweiz, 

die eine Soziale Arbeit kritisieren, die sich zum blos-

sen Spielball einer neoliberalen Politik macht. Wir 

wollen einen Raum öffnen für Diskussion, Austausch 

und Organisierung, um uns als Sozialarbeitende etwa 

gegen Sparmassnahmen und Sozialabbau zu wehren. 

Wir treffen uns für informellen und freundschaftli-

chen Austausch, organisieren Veranstaltungen und 

Aktionen oder veröffentlichen Stellungnahmen. Wir 

sind als verschiedene regionale, offene Foren organi-

siert. Auf der letzten Seite siehst du, wie du mit uns in 

Kontakt treten kannst. Die Kriso Plattform wird von 

den Arbeitsgruppen der Kriso verfasst und von der 

Kriso Zürich publiziert. Die Arbeitsgruppen setzen 

sich zusammen aus Sozialarbeitenden verschiedener 

Berufsrealitäten und Erfahrungshintergründe ɀ dies 

entspricht einer Vielfalt der Sozialen Arbeit als Be-

rufsfeld. Die Kriso Plattform erscheint ungefähr ein-

mal pro Jahr, dies mit einer Auflage von aktuell 500 

Exemplaren. Entsprechend den verschiedenen Berufs-

realitäten besteht wenig formelle Einheitlichkeit wie 

etwa (Gender-) Schreibweise. Die inhaltliche Klammer 

besteht in der Kritik an den bestehenden Verhältnis-

sen. 

 

Diese Ausgabe  
05 Soziale Arbeit und Wohnkrise ɀ Die neue AG Woh-

nen berichtet vom thematischen Stadtrundgang 
 

08 Entgegen reaktionären Interpretationen sind 
Asylsuchende nicht Ursache der aktuellen Wohn-
krise, sondern dieser am stärksten ausgesetzt 

10   Getarnt als Pilotversuch soll mit der Bezahlkarte 

für Geflüchtete eine Verschärfung der Lebensbe-
dingungen eingeführt werden 

 

13   Das Entlastungspaket 2027 kürzt  bei Gesundheit, 
Kultur und Sozialem, um für die Armee mehr Geld 
zu haben 

14  Generationenspielplätze mögen harmlos sein ɀ 
auf Seite 14 werden sie problematisiert  

 

16  Beitrag zum Kongress anlässlich des zehnjährigen 

Jubiläums der Kriso Basel  
 

17  Poster und Quiz: Finde jetzt heraus, was für ein 
Streik-Typ Du bist (Auflösung Seite 31) 

 

22  Die Trotzphase muss sich mit Rekursen gegen den 
geplanten GAV herumschlagen 

 

24  Arbeitskampf in der Sozialpädagogik 

 

26  Christlicher Fundamentalismus und Soziale Arbeit 
ɀ ein Widerspruch in sich 

 

29 Teil 3 in einer Serie zum Präventionsbegriff: Radi-
kalisierung und Digitaler Raum 

 

32 Ein Gastartikel vom Bündnis Soziale Arbeit: Zur 
Banalisierung Sozialer Problemlagen 

 

35  Auflösung zu den Fragen in der Heftmitte  
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WOHNUNGSNOT UND SOZIALE ARBEIT 

Aktionstage Wohnkrise ï 
ein Bericht  
 

Vor rund einem Jahr hat sich die Arbeitsgruppe 
Wohnen der Kriso gegründet. Denn die Frage, wie 
wir zusammenleben und wohnen, ist existenziell 
für jede Gesellschaft und beschäftigt auch uns. Der 
öffentliche Diskurs über Wohnen suggeriert oft-
mals, dass alle Menschen selbst über ihre Wohn - 
und Lebenssituation entscheiden können und es 
eine private Angelegenheit ist. Offensichtlich ist 
dies für einen Grossteil der Gesellschaft nicht so. 
Während den Aktionstagen gegen die Wohnkrise 
haben wir unterschiedliche Asp ekte von Wohnen 
aus Sicht der Sozialen Arbeit genauer angeschaut.  

Der Wohnungsmarkt und seine Akteure handeln ganz 
im Sinne ihrer eigenen Interessen, nämlich der Rendi-
temaximierung. Dies führt zu einem Ansteigen der Mie-
ten ins Absurde, was zu tiefgreifenden Veränderungen 
in den Quartieren Zürichs und den angrenzenden Ge-
meinden führt. Dieselben Phänomene lassen sich auch 
in anderen Städten beobachten. Wobei in der bau-
stärksten Stadt Genf zwölfmal weniger Verdrängung 
aufgrund von mehr Regulierungen stattfindet (ETH Stu-
die 2025). In Zürich bedeuten jeder Ersatzneubau und 
jede Sanierung höhere Mieten und dass die Menschen 
danach meist nicht mehr in ihre Wohnungen zurück-
kehren können. Die Bestands- und Angebotsmieten 
klaffen im Kanton Zürich stark auseinander. Dies be-
deutet, dass Menschen, die ihre Wohnungen verlassen 
müssen, keine Chance auf eine vergleichbare Wohnsitu-
ation haben. So findet sukzessive eine Veränderung der 
Wohnbevölkerung in den Quartieren statt. Dies geht zu 
Lasten einer tatsächlichen sozialen Durchmischung und 
bevorzugt gutverdienende und reiche Personen. So prä-
gen Städte- und Wohnbaupolitik entscheidend, wie eine 

Gesellschaft zusammenlebt. Sie bestimmen, welche 
Menschen verdrängt werden, wer bleiben darf, wer 
sichtbar ist, wer unsichtbar gemacht werden soll oder 
wer in Institutionen versorgt wird.  

 

In Zürich bedeuten jeder Er-
satzneubau und jede Sanierung 
höhere Mieten und dass die 
Menschen danach meist nicht 
mehr in ihre Wohnungen zu-
rückkehren können.  

 

So wird festgelegt und wortwörtlich zementiert, wer 
Teil des städtischen Lebens sein kann und wer nicht. In 
diesem Zusammenhang haben wir gemeinsam mit an-
deren Organisationen im Oktober 2025 die Aktionstage 
Wohnkrise mitorganisiert. Es entstand ein vielfältiges, 
interessantes und kritisches Programm und endete mit 
einer kämpferischen Demo. Im Folgenden werden wir 
von den beiden Kriso-Veranstaltungen berichten. 

Besuch der Notschlafstelle Nemo  

Im Rahmen der Aktionstage haben wir die Notschlaf-
stelle Nemo in Zürich besucht, die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in akuten Notsituationen einen si-
cheren Schlafplatz bietet und sie bei der Suche nach 
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nachhaltigen Wohnlösungen unterstützt. Während des 
Besuchs haben wir uns zudem mit dem aktuellen, bis-
her leider sehr spärlichen, Forschungsstand zum 
Thema Obdachlosigkeit von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Kanton Zürich auseinandergesetzt. 
Viele der Personen, die im Nemo übernachten, lebten 
zuvor in anderen Institutionen. Ausschlüsse aus Ju-
gendheimen sind einer der häufigsten Gründe für ihre 
Obdachlosigkeit, was auf Lücken im Hilfesystem hin-
weist.  

 

Die enge Verknüpfung von 
Wohnen und Tagesstruktur 
schafft zusätzliche Hürden: Wer 
keine Tagesstruktur bewältigen 
kann, erhält keinen Platz zum 
Wohnen und umgekehrt ist eine 
Tagesstruktur kaum möglich 
ohne Wohnplatz.  

 

Die Verantwortung für das Scheitern eines Heimaufent-
halts wird dabei oft den Jugendlichen zugeschrieben, 
anstatt die systemischen Ursachen in den Blick zu neh-
men. Die wachsenden Übernachtungszahlen und Mehr-
facheintritte in der Notschlafstelle für Jugendliche und 
junge Erwachsene zeigen, dass das Hilfesystem nicht 
für alle jungen Menschen nachhaltige Wohnlösungen 
bereitstellt. In den Institutionen der Jugendhilfe im Kan-
ton Zürich bestehen meist hohe Erwartungen an die Ko-
operation, welche die Jugendlichen zum Teil nicht erfül-
len können. Zudem fehlen passende Angebote für Ju-
gendliche mit Mehrfachproblematiken. Die enge Ver-
knüpfung von Wohnen und Tagesstruktur schafft zu-
sätzliche Hürden: Wer keine Tagesstruktur bewältigen 
kann, erhält keinen Platz zum Wohnen und umgekehrt 
ist eine Tagesstruktur kaum möglich ohne Wohnplatz. 
Auch die häufige Nulltoleranz bei Substanzkonsum lässt 
viele Jugendliche keine passende Einrichtung finden. 
Dies führt zu langen oder wiederholten Aufenthalten im 
Nemo und Austritten ohne Anschlusslösung. Kapazi-
tätsengpässe in den Jugendheimen verstärken den 
Druck: Lange Wartelisten, selektive Aufnahmeprakti-
ken und schnelle Ausschlüsse treffen besonders dieje-
nigen, die eigentlich am meisten auf Unterstützung an-
gewiesen sind. So tragen institutionelle Ausschlussme-
chanismen und strukturelle Defizite wesentlich zur 
Chronifizierung von Jugendobdachlosigkeit bei. Ein 
vielversprechender Ansatz, um diese Dynamik zu 
durchbrechen, wäre der Aufbau eines Housing First-An-
gebots für Jugendliche und junge Erwachsene. Dabei 
wird den Betroffenen zuerst eine stabile Wohnsituation 
geboten und darauf aufbauend Unterstützung geleistet. 

Fakt ist, dass selbst die Stadt Zürich zur Umsetzung die-
ser Idee kaum Wohnraum findet, um diesen Ansatz 
überhaupt auszuprobieren. 

Stadtführung  

Als zweiter Programmpunkt haben wir eine Stadtfüh-
rung organisiert, die sich den Themen. «Wohnen und 
Sozialhilfe», «Wohnen und Migration», «Wohnen und 
Suchtmittelabhängigkeit» und «Wohnen und Armut» 
widmete. Ziel des Stadtrundgangs war es auf die prekä-
ren Wohnlagen von Menschen aufmerksam zu machen, 
die sonst im Diskurs gerne ausgeblendet werden. Rund 
vierzig Leute trafen sich vor dem Eingang beim Sozial-
zentrum Helvetiaplatz. Passend zum Ort gab es zuerst 
einen Input zu Sozialhilfe und Wohnen. Dabei zeigen 
sich drei wesentliche Herausforderungen: Wohnkosten, 
Wohnqualität und Wohnsicherheit. Die hohen und stei-
genden Wohnkosten erfordern von den Sozialdiensten, 
dass sie die Mietzinsrichtlinien laufend anpassen, um 
den Sozialhilfebeziehenden überhaupt passende Wohn-
verhältnisse zu ermöglichen. Dies hängt auch mit der 
Wohnqualität zusammen. Wohnungen, die von Sozial-
hilfebeziehenden bewohnt werden, sind oft von 
schlechter Qualität und weisen diverse Mängel, wie 
Schimmel oder schlechte Isolierung auf. Die Wohnsi-
cherheit wird oft durch die steigenden Mieten oder be-
fristete Verhältnisse beeinträchtigt. So befürchten Be-
troffene bestehende Mietverhältnisse zu verlieren und 
wissen um ihre Erschwernisse auf dem Wohnungs-
markt. Sie sind vielfach von Diskriminierung auf dem 
Wohnungsmarkt betroffen. Das fordert von Sozialarbei-
tenden ein besonderes Verständnis und ein konsequen-
tes Ausnutzen der vorhandenen Spielräume zu Gunsten 
der Klient:innen. Nach diesem Input machten wir uns 
auf den Weg zur Kasernenwiese, wo wir von weitem auf 
das Durchgangszentrum Kaserne blicken konnten. Die 
von der profitorientierten ORS geführte Unterkunft 
steht stellvertretend für die Unterbringung von Ge-
flüchteten in Kollektivunterkünften. Diesem Thema ist 
auf Seite 8 ein eigener Artikel gewidmet. 

Von dort spazierten wir in Richtung Langstrasse und 
sprachen über die Herausforderungen von Menschen, 
die an einer Abhängigkeitserkrankung leiden. Sie sind 
oft mehrfachbelastet, viele von ihnen weisen eine Bio-
grafie mit vielen Abbrüchen und Umbrüchen auf. Oft le-
ben sie in mehreren Hinsichten prekär. Auf dem Woh-
nungsmarkt fehlt es ihnen oftmals an eintragsfreien Be-
treibungsregisterauszügen, es fehlt an Möglichkeiten 
über Kontakte an Wohnungen mit regulärem Mietver-
hältnis zu kommen oder es scheitert daran, verbindli-
che Termine wahrzunehmen oder Formulare vollstän-
dig auszufüllen. Und selbst wenn das alles möglich ist, 
werden ihnen im Vorhinein Wohnkompetenzen abge-
sprochen. Dies bedeutet, dass für Menschen mit einer 
Abhängigkeitserkrankung oft nur sehr prekäre Wohn-
verhältnisse bleiben und sie sich eher in Verhältnisse 
begeben, in denen sie ausgebeutet werden. Durch Gen-
trifizierung und den angespannten Wohnungsmarkt 
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werden sie zudem aus ihren bekannten Quartieren an 
den Rand der Stadt gedrängt. Vielen von ihnen bleibt 
dann noch die Strasse, wo sie jedoch ebenfalls ver-
drängt werden oder sie leben dann in Institutionen. Ihre 
Situation ist somit sehr komplex und findet wenig Be-
rücksichtigung in politischen Diskussionen. Es ist poli-
tisch gewollt, dass sie in unhaltbaren Verhältnissen le-
ben.  

Zum Schluss fuhren wir mit Velo oder Bus Richtung Kafi 
Klick, ein Internetcafé für Armutsbetroffene. Dort er-
zählte eine Mitarbeiterin vom Kafi Klick, welchen Her-
ausforderungen die Besucher:innen auf der Wohnungs-
suche begegnen. Es beginnt bereits, dass es digitale 
Kompetenzen und einen Zugang zu digitaler Infrastruk-
tur braucht, um sich zu informieren und auf freie Woh-
nungen bewerben zu können. Hinzu kommen prekäre 
Arbeitsverhältnisse wie befristete Verträge oder Stun-
denlöhne, die die Wohnungssuche erschweren, da kein 
sicheres Einkommen vorgewiesen werden kann. Auch 
die Diskriminierung von Ausländer:innen aufgrund von 
geringen Deutschkenntnissen, ihrem Namen oder auch 
ihrem Aufenthaltsstatus sind weitere Hürden auf dem 
Weg zu einer bezahlbaren Wohnung. Viele von ihnen 
sind aufgrund von Schichtarbeit und geringem Ver-
dienst auf zentrale Wohnungen angewiesen, da sie es 
sonst gar nicht pünktlich zur Arbeit schaffen, die ÖV-
Kosten zu hoch sind oder weil das Unterstützungsnetz-
werk, beispielsweise für Kinderbetreuung, ansonsten 
wegfallen würde. Das oft gehörte Argument, dass die 
Leute ja einfach woanders hinziehen können, zeigt sich 
in der Lebensrealität der Menschen oft ganz anders. 
Dieser Stadtrundgang zeigte auf, dass die Frage wer, wo 
und wie wohnt, nicht nur individuelle, sondern auch ge-
sellschaftlich Auswirkungen hat. Der eigene Wohnraum 
soll ein Ort sein, welcher selbstbestimmt gestaltet wer-
den kann, eine langfristige Bleibemöglichkeit bedeutet 
und in welchem sich Menschen wohl- und sicherfühlen 
können. Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es, sich in die 
Debatte einzubringen und auf Missstände hinzuweisen.  

Wir wollen eine Städteentwicklung, die Platz und Raum 
für verschiedene Lebensentwürfe hat und ein solidari-
sches und gemeinsames Zusammenleben für alle er-
möglicht. Wir wollen vielfältige, öffentliche Freiräume, 
Grünflächen und bezahlbaren Wohnraum, welcher ver-
schiedene Wohnbedürfnisse abdeckt und den sich alle 
Menschen leisten können! 

Literatur  

Masterarbeit zum Thema Jugendobdachlosigkeit: «Ob-
dachlosigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen im Kanton Zürich» 
(https://irf.fhnw.ch/handle/11654/53976).  

ETH Studie 2025: https://www.bwo.ad-
min.ch/de/publication?id=2Cr3d4Q3FTPb 
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ASYLWESEN 

Wohnen und Wohnkrise im 
Asyl - und Flüchtlingsbereich  
 

Die Wohnkrise ist in aller Munde und betrifft inzwi-
schen breite Bevölkerungskreise. Im Asyl - und 
Flüchtlingsbereich  herrscht hingegen schon lange 
Krise. Geflüchtete müssen seit Jahrzehnten unter 
schlechten Wohnbed ingungen leben und die Regie-
renden haben offensichtlich kein Interesse daran, 
diese Missstände zu beheben. Dies beleuchten wir 
in diesem Artikel anhand der Situation im Kanton 
Zürich.  

Der Asyl- und Flüchtlingsbereich ist mit seinen drei ver-
schiedenen Ebenen ɀ Bund, Kanton und Gemeinde ɀ so-
wie den verschiedenen Ausweiskategorien (siehe Box) 
komplex. Zudem gibt es verschiedene Organisationen, 
die um die Leistungsaufträge für die verschiedenen 
Zentren konkurrieren, in denen Geflüchtete wohnen. In 
Zürich sind das zurzeit ORS, Caritas und die AOZ. Bei der 
Leistungsvergabe geht es primär darum, welche Orga-
nisation das preisgünstigste Angebot macht. Die 
dadurch eingesparten Gelder führen unter anderem zu 
einer schlechteren Betreuungsqualität in den Zentren. 
Eine Person, die in der Schweiz ein Asylgesuch stellt, 
kommt zunächst in ein Bundesasylzentrum (BAZ). Das 
ist die Ebene des Bundes. Ein BAZ befindet sich in der 
Stadt Zürich beim Duttweiler-Areal. Dort werden Asyl-
suchende in Mehrbettzimmer untergebracht. Es herr-
schen strikte Regeln, wie Eingangskontrollen und feste 
Ausgangszeiten. Der Fokus liegt auf der Kontrolle; es 
gibt kaum professionelle sozialarbeiterische Unterstüt-
zung.  

Prozedere einer Wohnungssuche  

Die Wohnkrise kann es dem Bund erschweren, pas-
sende Unterkünfte zu finden. Die engen, lagerartigen 
Strukturen sind jedoch vor allem politisch gewollt. Be-
reits vor 10 oder 20 Jahren waren die Wohnbedingun-
gen für Geflüchtete in Kollektivunterkünften prekär. Die 
Asylsuchenden bleiben bis zu 140 Tage im BAZ. Bei ei-
nem negativen Asylentscheid und wenn aus Sicht des 
Staatssekretariats für Migration (SEM) nichts gegen 
eine Rückkehr ins Herkunftsland spricht, werden die 

Betroffenen zur Ausreise gedrängt oder gezwungen. 
Kann eine Ausschaffung nicht erzwungen werden, weil 
zum Beispiel das Herkunftsland keine zwangsausge-
schafften Personen aufnimmt, bleiben die Betroffenen 
ohne geregelten Aufenthaltsstatus. Ihnen drohen ver-
schiedene Formen der Haft, zum Beispiel Vorberei-
tungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft. Die Per-
sonen können Nothilfe beantragen und in einem Rück-
kehrzentrum (RKZ) untergebracht werden. Dort leben 
alle in Mehrbettzimmern. Die RKZ sind häufig in 
schlechtem Zustand und befinden sich nicht selten in 
ehemaligen Bunkern ohne Tageslicht. Viele Personen 
leiden dort unter Perspektivlosigkeit und an diversen 
gesundheitlichen Problemen. Sie leben in ständiger 
Angst vor einer drohenden Ausschaffung.  

Asylsuchende im BAZ, die gute Chancen auf einen F-, S- 
oder B-Ausweis haben, werden auf Durchgangszentren 
(DZ) verteilt. Dies geschieht auf kantonaler Ebene. Auch 
hier hat die Wohnkrise nur bedingt Einfluss auf die Un-
terbringungssituation; viel stärker wirken sich hier wil-
lentliche politische Entscheide auf die schlechten 
Wohnbedingungen für Geflüchtete aus. Auch hier gibt 
es lagerähnliche Strukturen mit Mehrbettzimmern. Per-
sonen, die bereits im DZ einen positiven Asylentscheid 
(B) erhalten haben, müssen sich mit Unterstützung von 
einer Beratungsperson intensiv auf Wohnungssuche im 
Kanton Zürich machen. Die Chancen, zu diesem Zeit-
punkt eine gute, unbefristete Wohnung auf dem priva-
ten Wohnungsmarkt zu finden, sind sehr gering. Nach 
einigen Wochen oder Monaten im DZ erfolgt die Vertei-
lung der Personen mit dem N-, F- oder S-Ausweis auf die 
Gemeinden. Die Personen, welche der Stadt Zürich zu-
geteilt werden, werden von der AOZ entweder in Ein-
zelwohnungen, städtischen Kollektivunterkünften 
(SKU) oder temporären Wohnsiedlungen (Container-
siedlungen) untergebracht. Zum einen gibt es von der 
AOZ gemietete Wohnungen. Oft mietet die AOZ ganze 
Wohnhäuser. Familien kommen häufig in eine kleine 
Wohnung. Einzelpersonen werden normalerweise mit 
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einer fremden Person in einem 2er-Zimmer unterge-
braucht und leben dann mit weiteren Personen in einer 
WG. Da die AOZ in den letzten Jahren zunehmend Prob-
leme hat, Wohnraum in der Stadt Zürich zu finden, 
nimmt die Anzahl und Qualität dieser Einzelwohnungen 
ab. Immer mehr Personen müssen in temporären 
Wohnsiedlungen oder in städtischen Kollektivunter-
künften untergebracht werden. In den SKU teilen sich 
bis zu drei Einzelpersonen ein Zimmer oder eine ganze 
Familie wird in einem Zimmer untergebracht. Weil es 
für Geflüchtete immer schwieriger wird, selbst Woh-
nungen zu finden, müssen sie länger in den AOZ Wohn-
strukturen wohnen bleiben. Da die AOZ keine Unter-
bringungspflicht für Personen mit B-Ausweis hat, setzt 
sie diese Personen unter Druck, damit sie möglichst 
bald ausziehen. 

 

Geflüchtete werden wegen ihrer 
Herkunft, ihrer Ausweiskatego-
rie, ihrer Religion und weiteren 
möglichen Abweichungen von 
der Norm der Mehrheitsgesell-
schaft oft stigmatisiert.  

 

Parallel zur Wohnungssuche wird erwartet, dass sich 
die Personen mit der Schweiz vertraut machen, die 
Sprache lernen und sich beruflich integrieren. Nach 
Verfolgung und Flucht haben viele Personen auch mit 
gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die Aufmerk-
samkeit benötigen. Zudem sind Geflüchtete aus diver-
sen Gründen auf dem angespannten Wohnungsmarkt 
potenziell mehrfach benachteiligt. Die Anforderungen 
bei der Wohnungssuche sind hoch. Wichtige Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Wohnungssuche sind An-
wenderkenntnisse des Computers, Wissen über den 
Wohnungsmarkt, Vernetzung in der Bevölkerung und 
Grundlagen der deutschen Sprache. Geflüchtete werden 
wegen ihrer Herkunft, ihrer Ausweiskategorie, ihrer 
Religion und weiteren möglichen Abweichungen von 
der Norm der Mehrheitsgesellschaft oft stigmatisiert.  

Bei der Wohnungssuche für Personen mit Sozialhilfe 
gelten die Mietzinsrichtlinien der jeweiligen Gemein-
den. Diese liegen in fast allen Gemeinden unter den 
Marktmieten. Personen mit B-Ausweis werden mit So-
zialhilfe nach SKOS unterstützt und dürfen im ganzen 
Kanton nach Wohnungen suchen. Personen mit F- und 
S-Ausweis werden nach Asylfürsorge unterstützt und 
haben in den meisten Zürcher Gemeinden sogar noch-
mals tiefere Ansätze bei den Mietzinsrichtlinien als Per-
sonen in der regulären Sozialhilfe. In einigen Gemein-
den dürfen Personen mit F- und S-Ausweis gar nicht pri-
vat wohnen und müssen in Kollektivunterkünften blei-
ben. Sie dürfen die Gemeinde nur in Ausnahmefällen 

wechseln. In Bewerbungsformularen für Wohnungen 
existieren die Felder für die Ausweiskategorien F und S 
nicht, Verwaltungen kennen diese Kategorien schlicht 
nicht. Zugang zu Genossenschaften ist insbesondere für 
Personen mit F und S praktisch unmöglich, da sie wegen 
der Lex Koller keine Genossenschaftsanteile zeichnen 
dürfen: Ausländer:innen aus Nicht-EU-Staaten dürfen 
keine Gründstücke erwerben und mit den Genossen-
schaftsanteilen würden sie zu Miteigentümer:innen des 
Bodens werden. In der Regel ist auf Gemeindeebene 
ein:e Sozialarbeiter:in für die geflüchteten Personen zu-
ständig, solange diese mit Sozialhilfe bzw. Asylfürsorge 
unterstützt werden. Die Fallbelastung ist aber sehr 
hoch, sodass eine Unterstützung in der Wohnungssuche 
gar nicht oder nur bedingt gewährleistet werden kann.  

Von politisch rechter Seite werden Zugewanderte für 
die Verdrängung verantwortlich gemacht. Bei Geflüch-
teten ist aber das Gegenteil Fakt: Sie gehören zu den am 
stärksten verdrängten Personengruppen. Eine Studie 
von Bund und ETH von 2025 kommt zum Ergebnis, dass 
vornehmlich ältere Personen mit niedrigem Einkom-
men, Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge und Perso-
nen mit afrikanischem Geburtsland verdrängt werden. 
 

Ausweiskategorien  

N-Ausweis  Asylsuchende. Personen erhalten diesen 
Ausweis vom Zeitpunkt ihres Asylgesuches bis zum de-
finitiven Asylentscheid. 

F-Ausweis  Vorläufig aufgenommene Ausländer:innen. 
Das SEM kommt bei diesen Personen zum Schluss, 
dass sie im Herkunftsland nicht in asylrelevanter 
Weise verfolgt werden, aber eine Rückkehr unzulässig, 
unzumutbar oder unmöglich ist, weil im Herkunftsland 
beispielsweise Krieg herrscht. 

F-Ausweis  Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge. Ge-
mäss SEM liegen bei diesen Personen Asylausschluss-
gründe vor, welche dazu führen, dass sie trotz erwiese-
ner Verfolgung als Flüchtlinge anstelle des B-Auswei-
ses einen F-Ausweis erhalten. 

S-Ausweis  Schutzbedürftige. Der Ausweis berechtigt 
zum vorübergehenden Aufenthalt in der Schweiz. Der 
Status wurde ab 2022 für Geflüchtete aus der Ukraine 
erstmal angewendet. 

B-Ausweis  Anerkannte Flüchtlinge. Diese Personen 
erfüllen gemäss Abklärungen des SEM die Vorausset-
zungen für eine Anerkennung als Flüchtlinge. 

Ohne Ausweis Abgewiesene Asylsuchende. Sieht das 
SEM keine asylrelevanten Fluchtgründe und ist der 
Meinung, dass nichts gegen eine Rückkehr ins Her-
kunftsland spricht, ordnet es die Wegweisung an.  
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ASYLWESEN 

Die Bezahlkarte ï ein neues 
Kontrollinstrument gegen 
Geflüchtete  
 

Die Schweiz hat sich wieder einmal ein schlechtes 
Vorbild an Deutschland genommen und möchte 
nun auch eine «Bezahlkarte » für geflüchtete Perso-
nen einführen. So geht nun der Kanton Zug als ers-
ter Kanton seit Januar 2026 mit einem sogenann-
ten Pilotprojekt vo raus. Diese entmündigende 
Karte schränkt die betroffenen Personen in ihrer 
Autonomie ein und zielt auf die weitere Marginali-
sierung und Ausgrenzung von Geflüchteten.  

In Deutschland erhalten Asylsuchende (je nach Bun-
desland) kein Bargeld für ihren Lebensunterhalt mehr. 
Mit einer Bezahlkarte können sie stattdessen nur noch 
in bestimmten Läden einkaufen und nur geringe Bar-
geldbeträge abheben. Damit sollen unter anderem 
Auslandüberweisungen an Familie und Bekannte ver-
hindert werden, so der Vorwand der Befürworter. 
Doch eigentlich geht es vielmehr um Kontrolle und der 
Name der Karte ist bereits irreführend.  

Salamitaktik «Pilotprojekt » 

Der Kanton Zug führt dieses System im Januar 2026 als 
«Pilotprojekt » ein. Davon sind gemäss Medienberich-
ten vorerst zwischen 200 bis 400 Personen betroffen. 
2027 soll es auf alle Personen, die Asylfürsorge bezie-
hen, ausgedehnt werden. Anders, als dies bei einem Pi-
lotprojekt üblich ist, ist im Kanton Zug keinerlei Aus-
wertung geplant. Vielmehr scheint es, dass unter dem 
Deckmantel eines kleinen Projekts eine drastische Ver-
schärfung im Sozialbereich eingeschlichen werden 
soll: 2026 sind es einige hundert Personen, ab 2027 
sollen es alle Personen mit Asylfürsorge sein. Bereits in 
der Debatte im Parlament sinnierte die SVP darüber, 
diese Bezahlkarte künftig für alle Sozialhilfe beziehen-
den Personen einzuführen. Die altbekannte Salami-
Taktik: eine Verschärfung Schritt für Schritt auf mehr 
Personen auszuweiten, um Widerstand dagegen zu 
verhindern. Was die Bezahlkarte für die betroffenen 
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Personen bedeutet und was sie für Auswirkungen auf 
ihr Leben hat, interessiert dabei kaum jemanden. 

Eingriff in Autonomie  

Erfahrungen aus Deutschland zeigen wie exkludierend 
und unpraktisch die Karte im Alltag ist. Eine betroffene 
Person fasst es so zusammen: «1. Ich kann nicht für 
mein Bahn/Bus-Ticket bezahlen, 2. Ich kann nicht in 
arabischen Läden einkaufen. 3. Ich kann nicht online 
bestellen.» %ÉÎÅ ÁÎÄÅÒÅ 0ÅÒÓÏÎ ÓÃÈÒÅÉÂÔ ȵdas Gefühl des 
Eingeschränkt seins, die Selbständigkeit geht verloren, 
die Karte nimmt einem die Freiheit. Man wird als Ge-
ÆÌİÃÈÔÅÔÅÒ ÁÕÓÇÅÇÒÅÎÚÔȱȢ Es macht die Problematiken 
deutlich und deckt auch auf, worum es der SVP tatsäch-
lich geht. Es geht darum, den Menschen ihre Autono-
mie und Mündigkeit zu nehmen, sie zu entwürdigen 
und sie vom sozialen Leben auszuschliessen. Weiter 
geht es um Kontrolle, denn mit der Karte kann genau-
estens nachvollzogen werden, wo, wann und was die 
Personen einkaufen.  

Zudem sagt die SVP im Rahmen dieses Vorstosses auch 
offen, dass die Schweiz nach aussen kein Bild vermit-
teln soll, dass hier Milch und Honig fliessen. Wie dieser 
Eindruck im Ausland entstehen soll, wenn Personen in 
der Asylfürsorge täglich zwischen neun und sechzehn 
Franken zur Verfügung haben, bleibt dabei offen. 

 

Anders, als dies bei einem Pi-
lotprojekt  üblich ist, ist im Kan-
ton Zug keinerlei Auswertung 
geplant. Vielmehr scheint es, 
dass unter dem Deckmantel ei-
nes kleinen Projekts eine dras-
tische Verschärfung im Sozial-
bereich eingeschlichen werden 
soll.  

 

In der Schweiz stellen sich noch viele Fragen rund um 
die Bezahlkarte. Wie und wo genau die Karte funktio-
niert, ist unklar. Es ist gut möglich, dass auch in der 
Schweiz viele kleinere Läden die Karte nicht akzeptie-
ren werden oder dass ein Mindesteinkaufsbetrag not-
wendig ist, um mit der Karte zu bezahlen. Viele Perso-
nen mit derart geringem Budget kaufen aber zwangs-
läufig für kleine Beträge ein. Auch die Teilnahme an 
Kulturveranstaltungen wird oftmals über Bargeld ab-
gewickelt. Trotz der allgegenwärtigen Forderung nach 
Integration, dürfte dies für Geflüchtete mit Bezahlkarte 
also kaum mehr möglich sein. Trotz diesen ungeklär-
ten Fragen ist der Kanton Zug mit dieser Bezahlkar-
tenidee aber leider nicht allein, auch andere Kantone 
wie Schwyz, St. Gallen, Bern oder Nidwalden haben be-

reits die gesetzlichen Grundlagen geschaffen oder be-
reiten diese aktuell vor. Zudem stehen bereits Forde-
rungen nach einer bundesweiten Einführung im Raum. 

Möglichkeiten von Widerstand  

Diese Bezahlkarte ist ein weiterer Schritt und Aus-
druck der rassistischen Politik in der Schweiz. Es ist 
eine Schikane und ein Misstrauensvotum gegenüber 
den geflüchteten Personen und zeigt die Doppelmoral 
hinter dem Integrationsdiskurs. Die Menschen sollen 
sich integrieren. Gleichzeitig wird alles dafür getan, 
dass sie nicht hierbleiben und wenn sie hier sind, wer-
den sie ausgeschlossen.  

Diese Bezahlkarte stellt einen einschneidenden Ein-
griff in die Selbstbestimmung und die Möglichkeiten 
zur gesellschaftlichen Teilhabe der betroffenen Perso-
nen dar. Ein Kollektiv aus Hamburg fasste die Kritik fol-
genÄÅÒÍÁÓÓÅÎ ÚÕÓÁÍÍÅÎȡ ȵÅÎÔÍİÎÄÉÇÅÎÄȟ ÒÅÐÒÅÓÓÉÖȟ 
ausgrenzend, diskriminierend und verfassungsrecht-
ÌÉÃÈ ÆÒÁÇ×İÒÄÉÇȱȢ )Î $ÅÕÔÓÃÈÌÁÎÄ ÈÁÂÅÎ ÓÉÃÈ ÄÉÅ -ÅÎȤ
schen deshalb bereits in verschiedenen Städten orga-
nisiert, in dem sie die Karte gegen Bargeld tauschen, 
sodass Geflüchtete weiterhin ihr Bargeld haben und 
frei von Kontrolle über ihr Geld verwalten können. 
Diese Solidarität soll nun aber kriminalisiert werden, 
damit dies nicht mehr möglich ist. So drohte die bür-
gerliche Politik den solidarischen Projekten staatliche 
Fördergelder zu entziehen, wenn sie diese Tauschpro-
jekte weiter unterstützen. Es lohnt sich also die Ent-
wicklung dieser Karte in der Schweiz genau zu verfol-
gen, um die Einführung solcher Bezahlkarten zu ver-
hindern oder wo nötig, solidarische Strukturen aufzu-
bauen. Denn diese Karte ist ein weiterer Angriff auf un-
sere Gesellschaft und geht uns alle etwas an.  
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BELASTUNGSPAKET 2027 

Auf dem Rücken von Sozialem, Bil-
dung, Kultur und Nachhaltigkeit  

 

Die geplanten Sparmassnahmen sollen den Bun-
deshaushalt entlasten, belasten aber die Bevölke-
rung stark. Zusätzlich werden auch die Kantone 
und Gemeinden stärker finanziell beansprucht . 

Aufgrund von steigenden Bundesausgaben, insbeson-
dere für die Armee, prognostiziert der Bund für die 
Jahre ab 2027 Defizite im Bundeshaushalt. Daher eröff-
nete der Bundesrat Anfang 2025 eine Vernehmlassung 
zum sogenannten Entlastungspaket 27. Der Bundesrat 
präsentierte ein Paket mit 59 Massnahmen, das den 
Bundeshaushalt ab 2027 um 2.7 Milliarden Franken 
und ab 2028 um 3.6 Milliarden Franken pro Jahr ent-
lasten soll. 1.7 Milliarden davon sollten allein im Be-
reich der sozialen Wohlfahrt eingespart werden. Viele 
Akteur:innen, darunter Kantone, Parteien, Verbände 
und Organisationen, kritisierten oder lehnten be-
stimmte Massnahmen ab. Der Bundesrat passte das Pa-
ket Ende Juni nochmals an. Am 19. September 2025 
verabschiedete der Bundesrat die offizielle Botschaft 
zum Entlastungspaket 27 und überwies sie an das Par-
lament. Der Bundeshaushalt soll nun im Jahr 2027 um 
ca. 2.4 Milliarden und in den Jahren 2028 und 2029 um 
rund 3 Milliarden entlastet werden. Seit Beginn der 
Wintersession 2025 liegt die Vorlage beim Parlament. 
Zuerst wird das Entlastungspaket in den zuständigen 
parlamentarischen Kommissionen beraten. Danach 
befassen sich National- und Ständerat mit der Vorlage 
und nehmen bei Bedarf Änderungen vor. Allfällige Dif-
ferenzen werden bereinigt, bevor beide Räte in der 
Schlussabstimmung über das Gesamtpaket entschei-
den. Da das Paket Gesetzesänderungen enthält, kann 
ein fakultatives Referendum ergriffen werden. Ohne 
Referendum oder bei Zustimmung des Stimmvolks tre-
ten die Massnahmen ab 2027 in Kraft.  

Geplante Sparmassnahmen 

Weiterhin bestehen massive Sparposten im Bereich 
der Sozialen Wohlfahrt, Bildung, Kultur und Nachhal-
tigkeit, welche weitgreifende Folgen haben, während 
auf der Einnahmenseite kaum Massnahmen bestehen.  
Folgend werden einige Sparmassnahmen und deren 
Auswirkungen erläutert. Der Bund kürzt im Asylwesen 
die Globalpauschale für Sozialhilfekosten von 500 auf 
388 Millionen Franken und verkürzt zugleich die 
Dauer der Kostenübernahme. Damit sollen stärkere In-
tegrationsanreize geschaffen und die Sozialhilfekosten 
gesenkt werden. Gleichzeitig wird geprüft, ob die Mit-
tel effizienter eingesetzt werden können, insbesondere 
bei Unterbringung und Betreuung. Diese Massnahmen 
bergen erhebliche Risiken. Wenn es den Kantonen 
nicht gelingt, die Erwerbsintegration ausreichend zu 

beschleunigen, werden Kosten vom Bund auf die Kan-
tone verlagert. Zudem verstärkt es den Druck auf Fach-
personen, welche bereits in einem Bereich arbeiten, in 
welchem chronischer Ressourcenmangel besteht. Dies 
erhöht den finanziellen Druck auf Kantone und Ge-
meinden und kann zu Einsparungen bei Integrations-
angeboten führen. Die Kantone müssen diese Kosten 
künftig vollständig selbst tragen. Dadurch entsteht 
eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Kantone, 
was zu Einsparungen bei Aus- und Weiterbildungen 
führen kann. In der Folge besteht die Gefahr sinkender 
Ausbildungsqualität und uneinheitlicher Standards in 
der Opferhilfe. Die Streichung der Ausbildungsbeiträge 
ist mit Blick auf die Istanbul-Konvention problema-
tisch. Diese verpflichtet die Schweiz, ausreichend qua-
lifizierte Fachpersonen für den Schutz von Opfern von 
Gewalt gegen Frauen sicherzustellen. Werden Aus- 
und Weiterbildungen aus Kostengründen reduziert, 
besteht die Gefahr, dass notwendiges Fachwissen fehlt 
und die Umsetzung der Konvention geschwächt wird. 
Im Entlastungspaket 27 ist vorgesehen die ausserschu-
lische Jugend- und Kinderförderung um rund 10 Pro-
zent zu kürzen. Davon betroffen sind unter anderem 
die J+S-Beiträge, das Jugendparlament sowie Musik-, 
Sport- und Studierendenvereine. Diese Sparmass-
nahme kann dazu führen, dass weniger Fördergelder 
zur Verfügung stehen, Angebote reduziert oder gestri-
chen werden und Vereine finanziell stärker unter 
Druck geraten.  

In der Folge könnten Teilnahme- und Mitgliederbei-
träge steigen, was die Teilhabe von Kindern und Ju-
gendlichen erschwert und die langfristige Förderung 
von Engagement, Integration und sozialer Entwicklung 
schwächt. Zudem verstärkt es die Chancenungleich-
heit. Der Bund plant ab 2027 auf projektgebundene 
Beiträge an die Hochschulen zu verzichten und streicht 
dafür jährlich rund 28ɀ30 Millionen Franken. Diese 
Beiträge unterstützten bisher Projekte von gesamt-
schweizerischer Bedeutung. Durch den Wegfall dieser 
Mittel könnten insbesondere Programme zur Chancen-
gleichheit reduziert oder ganz eingestellt werden, was 
bestehende Ungleichheiten im Hochschulzugang und 
im Studienverlauf verstärken kann. Zahlreiche weitere 
Sparmassnahmen sind geplant, welche tiefgreifende 
Folgen für die Gesellschaft haben. Es ist daher ent-
scheidend, sich umfassend zu informieren, die Auswir-
kungen kritisch zu hinterfragen, den Dialog mit ande-
ren zu suchen und aktiv Stellung zu beziehen. Noch ist 
das Entlastungspaket 27 nicht über den Tisch und 
kann weiterhin bekämpft werden. Denn den Preis für 
diese Sparpolitik zahlen letztlich wir alle. 
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SPIEL, SPASS UND AKTIVIERUNG 

Wer soll hier spielen?   
 

In den letzten Jahren wurden Sozialarbeitende im-
mer wieder mit der eigentümlichen, städteplaneri-
schen Beliebtheit von Generationenspielplätzen 
konfrontiert ɀ nicht selten wurden diese gar im 
partizipativen Verfahren mit Quartierbevölkerun-
gen zusammen entwickelt. Was steht hinter dem 
Wunsch, den öffentlichen Raum auf diese  Weise zu 
gestalten? Ein Blick nach Chile  ɀ zwei Monate vor 
der Wahl des reaktionären Präsidenten Kast ɀ ver-
deutlicht eine ideologisch aufgeladene Raumpla-
nung. 

Was ist ein Generationenspielplatz? Positiv gespro-
chen: Ein solcher soll alle Alterskategorien einladen, 
sich in Bewegung zu setzen. Angesprochen sind dabei 
insbesondere ältere Menschen. Das mag für deren in-
dividuelle Gesundheit gut sein ɀ und es prägt den öf-
fentlichen Raum auf eine ganz bestimmte Art und 
Weise. Die Meinungen über Generationenspielplätze 
gehen auseinander und dafür gibt es gute Gründe. 
Manche halten sie für überflüssig, für zu teuer, für 

nützlich und für innovativ. Manchmal ɀ und auch nach-
folgend ɀ wird die sogenannte Aktivierungspolitik als 
ein möglicher Treiber vermutet. Es gibt mutmasslich 
nur wenige Soziokulturelle Animator:innen in der 
Deutschschweiz, die sich in den letzten beiden Jahr-
zehnten keine Meinung über Generationenspielplätze 
und deren Sinn- oder Unsinn bilden mussten. 

Neoliberale Vorbilder in Südamerika?  

Szenenwechsel. In Valparaiso (Chile) sieht der Staat 
2025 so aus, wie ihn die Neoliberalen in Europa gerne 
hätten: Nämlich «schlank». Dies ist kein Zufall, sondern 
historisch bedingt. Mit dem Militär-Putsch 1973 wurde 
der gesellschaftlich breit gehegte Wunsch begraben, 
eine sozialistische Gesellschaftsordnung zu etablieren. 
Stattdessen erhielten die neoliberalen Ökonomen rund 
um die sogenannten «Chicago Boys» unter der Militär-
diktatur Augusto Pinochets freie Bahn, ihren Vorstel-
lungen von Ökonomie und Gesellschaft zum Durch-
bruch zu verhelfen. Es ging ihnen in der Folge darum, 
mit aller repressiven Härte sämtliche Lebensbereiche 
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dem Markt, seiner Logik und Gesetze, seinen Anforde-
rungen und Ideologien zu unterwerfen. Die diktatori-
sche Verfassung hat die Zeit ab den frühen Neunziger-
jahren überlebt. In der alltäglichen Praxis hat das viele 
Folgen. Zum Beispiel, dass viele Sozialarbeitende zwar 
staatlich angestellt werden, jedoch nicht selten ohne 
Vertrag und im Stundenlohn arbeiten müssen. Wer 
sich zwecks einer solchen Berufslaufbahn zunächst ein 
Studium finanzieren will, muss Kredite aufnehmen 
oder staatliche Stipendien mit massiver Verzinsung in 
Anspruch nehmen, nur um dann hochverschuldet ins 
Berufsleben zu starten. Kurz: Der Staat gibt vor, keinen 
Rappen für den sozialen Ausgleich übrig zu haben. So 
ist die Rede davon, dass Chile zwar eine reiche Bevöl-
kerungsschicht wie Deutschland kennt, gleichzeitig 
aber die Armut jener der Mongolei ähnelt. Das soziale 
Gefälle ist also massiv ɀ genauso wie die Verbreitung 
von Generationenspielplätzen im öffentlichen Raum. 
Für letztere ist der Staat offensichtlich bereit, sehr viel 
Geld lockerzumachen. Warum ist dies so? 

Strampeln, um den Anschluss nicht zu verpassen  

Dass der öffentliche Raum trotz neoliberalem Sparkurs 
mit vergleichsweise teuren Einrichtungen gestaltet 
wird ɀ mit Anlagen, an denen alle Generationen turnen 
und in Schuss bleiben sollen, wirkt auf den ersten Blick 
paradox. Erst bei genauerer Betrachtung stellt sich 
eine innere Logik heraus. Sparkurs auf der einen und 
Aktivierung der Bevölkerung auf der anderen Seite bil-
den eine Einheit. Schon 2008 haben Josef Bakic, Marc 
Diebäcker und Elisabeth Hammer in ihrem kritischen 
Sammelband «Aktuelle Leitbegriffe der Sozialen Ar-
beit» den Begriff der «Aktivierung» thematisiert (Seite 
11). Dabei konstatieren sie eine Politik, in der nicht nur 
soziale Leistungen in Form monetärer Transfers zur 
Verfügung gestellt werden sollen, sondern dass ein 
wohlfahrtsstaatlicher Grundkonflikt zwischen Arbeits-
markt und Sozialstaat konstruiert wird. Die Menschen 
sollen «gefordert und gefördert» werden, «Hilfe zur 
Selbsthilfe» wird permanent betrieben. Beides ist in ei-
nem Generationenspielplatz enthalten. Letztlich ist da-
mit eine Ideologie verbunden, die den Individuen die 
Verantwortung für gesellschaftliche Widersprüche 
überträgt: Man soll permanent strampeln, rennen, 
schwitzen und in Bewegung bleiben müssen, um den 
gesellschaftlichen Anschluss nicht zu verpassen. In der 
Konsequenz soll man jeden Job annehmen (müssen), 
um zu überleben. Bestenfalls durchzieht diese Ideolo-
gie nicht nur den Gang aufs Arbeitsamt und an den Ar-
beitsplatz, sondern er prägt auch die Sphäre der Frei-
zeitgestaltung und den öffentlichen Raum. Um diesen 
Geist permanent zu manifestieren, ist ein (demontier-
tes) Bänkli wie auf der Zürcher Bäckeranlage nicht ge-
nug. Der chilenische Staat ist offensichtlich bereit, auf 
den ersten Blick unverhältnismässig viel Geld dafür 
auszugeben, so dass der öffentliche Raum aktivierende 
Gestalt annimmt. 

Nun: Ist es jetzt wirklich so schlimm, wenn in einem 
Stadtzürcher Quartier oder im Bernbiet demnächst 

wieder ein neuer Generationenspielplatz geplant 
wird? Nein. Lauert gar hinter dem Generationenspiel-
platz die Militärdiktatur? Auch nein. Im Einzelfall mag 
eine solches Planungsvorhaben sinnvoll sein. Aber es 
folgt einer ganz bestimmten Ideologie, warum ein Ge-
nerationenspielplatz vielleicht eher politische Mehr-
heiten, Legitimation und schliesslich Finanzierung er-
hält, als es ein gemütliches Bänkli am Stadtrand täte, 
auf welchem die lärmige Jugend rumhängt, ihre Joints 
dreht und auf den Boden spuckt. Ähnlich wie phasen-
weise zahllose Partizipations- oder Mediationsfirmen 
wie Pilze aus dem Boden schossen, kann auch eine Ak-
tivierungsindustrie dort entstehen, wo unheilige Alli-
anzen in den entsprechenden Diskursen zusammenfin-
den: Neben neoliberalen Vorstellungen sind es auch 
sozialarbeiterische Ideen, die die neoliberale Aktivie-
rungspolitik fachlich und argumentativ abstützen. Für 
kritische Sozialarbeitende stellt sich in diesem Rahmen 
die Frage, wo und wie sie das ermächtigende Potenzial 
ihrer Zielgruppe auch dann noch im Fokus hat, wenn 
die «herrschende Ideologie» ganz offensichtlich An-
passung und Aktivierung als übergeordnete Agenda 
ins Quartier implementiert. In Chile ist letzteres wie 
beschrieben sehr viel offensichtlicher als derzeit in der 
Schweiz. 

 

Neben neoliberalen Vorstellun-
gen sind es auch sozialarbeite-
rische Ideen, die die neolibe-
rale Aktivierungspolitik fach-
lich und argumentativ abstüt-
zen.  

 

Übrigens: In Valparaiso sind fast alle Generationen-
spielplätze gut unterhalten, jedoch menschenleer. Die 
Leute ziehen einen Sitzplatz am Meer und mit Aussicht 
auf die Seelöwen den Gerätschaften im Landesinneren 
vor. Ihnen allen wäre höchstwahrscheinlich eher ent-
sprochen worden, das Geld für die Generationenspiel-
plätze wäre in den Umweltschutz und in die soziale Si-
cherung geflossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Jahre Kriso Basel ð Kriso Plattform #15  

 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 JAHRE KRISO BASEL 

Kann Soziale Arbeit grund-

sätzlich etwas verändern?  

Am 15. November 2015 fand im kHaus in Basel an-
lässlich des 10-jährigen Bestehens der Kriso Basel 
eine Tagung statt. An dieser wurde sich thematisch 
der Frage angenähert, ob Soziale Arbeit heute ein 
herrschaftskritisches Potential hat und grundsätz-
lich etwa s an den Verhältnissen ändern kann.  

Bereits das Inputreferat zum Tagungsauftakt stellte 

die Frage ins Zentrum, ob es nicht ein Widerspruch sei, 

anlässlich eines Jubiläums Gesellschaftskritik zu feiern. 

Denn bestehende Ordnung zu hinterfragen heisse, kul-

turelle Deutungen in Frage zu stellen und Machtstruk-

turen zu delegitimieren. Wieso gehen wir als Sozialar-

beitende davon aus, dass Soziale Arbeit überhaupt et-

was Subversives habe? (Fortsetzung Seite 21) 
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